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8. § 64 Abs. 4 gilt für den Sonderfall, daß
der Angeklagte verurteilt wurde, jedoch 
vor dieser Verurteilung begangene straf
bare Handlungen nicht mit in das Verfah
ren einbezogen wurden. Da ohne diesen 
Sonderfall die Bestimmungen des § 64 
Abs. 1 bis 3 anzuwenden gewesen wären, 
wird mit § 64 Abs. 4 ihre nachträgliche An
wendbarkeit festgelegt, wenn diese vor der 
früheren Verurteilung begangenen Hand
lungen später zur Aburteilung kommen. 
Voraussetzung ist, daß die bereits ver
hängte Freiheitsstrafe noch nicht vollzo
gen, verjährt oder erlassen ist. Vorausset
zung ist weiter, daß der Angeklagte zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt wird und 
die bereits ausgesprochene Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit gleich
falls eine Freiheitsstrafe war.
Handelt es sich bei der vorhergehenden 
Verurteilung um eine solche auf Bewäh
rung und ist die Bewährung aus den Grün
den des § 35 Abs. 4 Ziff. 2 bis 5 bereits vor 
Ausspruch der neuen Freiheitsstrafe wider
rufen worden, so ist § 64 Abs. 4 anzuwen
den. Für die Beantwortung der Frage, von 
welchem Zeitpunkt an eine frühere Ver
urteilung im Sinne von Abs. 4 vorliegt, ist 
die Urteilsverkündung, nicht der Zeit
punkt des Eintritts der Rechtskraft maß
gebend. Sind mehrere selbständige Straf
taten, die teils vor, teils nach einer frühe
ren Verurteilung begangen wurden, Ge
genstand eines nachfolgenden Strafverfah
rens, so ist für die strafbaren Handlungen 
nach der früheren Verurteilung, soweit sie 
eine Freiheitsstrafe erforderlich machen, 
eine solche selbständig unter Anwen
dung der zutreffenden Rückfallbestim
mung auszusprechen. Diese Rechtsanwen
dung wird dem Anliegen des Abs. 4 gerecht 
und ermöglicht die konsequente Bestrafung 
von Rückfalltätern. Zur Gewährleistung 
einer zügigen und konzentrierten Durch
führung des Verfahrens sind somit in der
artigen Fällen in einer Entscheidung im 
Urteilstenor zwei getrennte Strafen aus
zusprechen — einmal wegen der Hand
lung vor der letzten Verurteilung unter 
Einbeziehung dieses Urteils als Haupt
strafe und zum anderen wegen der Hand
lungen nach dieser zweiten Verurteilung

unter Anwendung der Rückfallbestim
mung.
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